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Art. 9, 10 RL 2009/133/EGFusionsrichtlinie

(5) Die Absätze 2 und 3 finden nur dann Anwendung, wenn der Gesellschafter
der Summe der erworbenen Anteile und seiner Anteile an der einbringenden Gesell-
schaft keinen höheren steuerlichen Wert beimisst, als den Anteilen an der einbrin-
genden Gesellschaft unmittelbar vor der Abspaltung beigemessen war.

(6) Die Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 hindert die Mitgliedstaaten nicht, den
Gewinn aus einer späteren Veräußerung der erworbenen Anteile in gleicher Weise zu
besteuern wie den Gewinn aus einer Veräußerung der vor dem Erwerb vorhandenen
Anteile.

(7) Für die Zwecke dieses Artikels ist der „steuerliche Wert“ der Wert, auf dessen
Grundlage ein etwaiger Gewinn oder Verlust für die Zwecke der Besteuerung des
Veräußerungsgewinns eines Gesellschafters ermittelt würde.

(8) Darf ein Gesellschafter nach dem Recht seines Wohnsitzstaats oder Sitzstaats
eine von den Absätzen 4 und 5 abweichende steuerliche Behandlung wählen, so
finden die Absätze 1, 2 und 3 keine Anwendung auf die Anteile, für die der Gesell-
schafter von diesem Recht Gebrauch macht.

(9) Die Absätze 1, 2 und 3 hindern die Mitgliedstaaten nicht, eine bare Zuzahlung
aufgrund einer Fusion, einer Spaltung, einer Abspaltung oder eines Austausches von
Anteilen an die Gesellschafter zu besteuern.

Art. 9 [Einbringung von Unternehmensteilen]

Die Artikel 4, 5 und 6 gelten entsprechend für die Einbringung von Unterneh-
mensteilen.

Kapitel III. Sonderfall der Einbringung einer Betriebsstätte

Art. 10 [Einbringung einer Betriebsstätte]

(1) Wenn sich unter den bei einer Fusion, Spaltung, Abspaltung oder Einbringung
von Unternehmensteilen eingebrachten Wirtschaftsgütern eine in einem anderen
Mitgliedstaat als dem der einbringenden Gesellschaft liegende Betriebsstätte befin-
det, so verzichtet der Mitgliedstaat der einbringenden Gesellschaft endgültig auf
seine Rechte zur Besteuerung dieser Betriebsstätte.

Der Mitgliedstaat der einbringenden Gesellschaft kann bei der Ermittlung des
steuerbaren Gewinns dieser Gesellschaft frühere Verluste dieser Betriebsstätte, die
von dem in diesem Mitgliedstaat steuerbaren Gewinn der Gesellschaft abgezogen
wurden und noch nicht ausgeglichen worden sind, hinzurechnen.

Der Mitgliedstaat, in dem sich die Betriebsstätte befindet, und der Mitgliedstaat
der übernehmenden Gesellschaft wenden auf diese Einbringung die Bestimmungen
dieser Richtlinie an, als ob der Mitgliedstaat der Betriebsstätte mit dem Mitgliedstaat
der einbringenden Gesellschaft identisch wäre.

Dieser Absatz gilt auch für den Fall, dass die Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat
gelegen ist, in dem die übernehmende Gesellschaft ansässig ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Mitgliedstaat der einbringenden Gesellschaft,
sofern er ein System der Weltgewinnbesteuerung anwendet, berechtigt, die durch
die Fusion, Spaltung, Abspaltung oder Einbringung von Unternehmensteilen entste-
henden Veräußerungsgewinne der Betriebsstätte zu besteuern, vorausgesetzt, er
rechnet die Steuer, die ohne die Bestimmungen dieser Richtlinie auf diese Veräuße-
rungsgewinne im Staat der Betriebsstätte erhoben worden wäre, in gleicher Weise
und mit dem gleichen Betrag an, wie wenn diese Steuer tatsächlich erhoben worden
wäre.
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Kapitel IV. Sonderfall steuerlich transparenter
Gesellschaften

Art. 11 [Steuerlich transparente Gesellschaften]

(1) Betrachtet ein Mitgliedstaat eine gebietsfremde einbringende oder erworbene
Gesellschaft aufgrund seiner Beurteilung ihrer juristischen Merkmale, die sich aus
dem Recht, nach dem sie gegründet wurde, ergeben, als steuerlich transparent,
so ist er berechtigt, die Bestimmungen dieser Richtlinie bei der Besteuerung der
Veräußerungsgewinne eines unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafters dieser
Gesellschaft nicht anzuwenden.

(2) Macht ein Mitgliedstaat von seinem Recht gemäß Absatz 1 Gebrauch, so
rechnet er die Steuer, die ohne die Bestimmungen dieser Richtlinie auf die Veräuße-
rungsgewinne der steuerlich transparenten Gesellschaft erhoben worden wäre, in
gleicher Weise und mit dem gleichen Betrag an, wie wenn diese Steuer tatsächlich
erhoben worden wäre.

(3) Betrachtet ein Mitgliedstaat eine gebietsfremde übernehmende oder erwer-
bende Gesellschaft aufgrund seiner Beurteilung ihrer juristischen Merkmale, die sich
aus dem Recht, nach dem sie gegründet wurde, ergeben, als steuerlich transparent,
so ist er berechtigt, Artikel 8 Absätze 1, 2 und 3 nicht anzuwenden.

(4) Betrachtet ein Mitgliedstaat eine gebietsfremde übernehmende Gesellschaft
aufgrund seiner Beurteilung ihrer juristischen Merkmale, die sich aus dem Recht,
nach dem sie gegründet wurde, ergeben, als steuerlich transparent, so kann er jedem
unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter die gleiche steuerliche Behandlung
zuteil werden lassen, wie wenn die übernehmende Gesellschaft in seinem Gebiet
ansässig wäre.

Kapitel V. Regeln für die Sitzverlegung einer SE oder einer
SCE

Art. 12 [Besteuerung bei Sitzverlegung]

(1) Wenn
a) eine SE oder SCE ihren Sitz von einem Mitgliedstaat in einen anderen verlegt,

oder
b) eine SE oder SCE, die in einem Mitgliedstaat ansässig ist, infolge der Verlegung

ihres Sitzes von diesem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat ihren Steuer-
sitz in diesem Mitgliedstaat aufgibt und in einem anderen Mitgliedstaat ansässig
wird,

darf diese Verlegung des Sitzes oder die Aufgabe des Steuersitzes in dem Mitglied-
staat, aus dem der Sitz verlegt wurde, keine Besteuerung des nach Artikel 4 Absatz 1
berechneten Veräußerungsgewinns aus dem Aktiv- und Passivvermögen einer SE
oder SCE auslösen, das in der Folge tatsächlich einer Betriebsstätte der SE bzw. der
SCE in dem Mitgliedstaat, von dem der Sitz verlegt wurde, zugerechnet bleibt, und
das zur Erzielung des steuerlich zu berücksichtigenden Ergebnisses beiträgt.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die SE bzw. die SCE neue
Abschreibungen und spätere Wertsteigerungen oder Wertminderungen des Aktiv-
und Passivvermögens, das tatsächlich dieser Betriebsstätte zugerechnet bleibt, so
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berechnet, als habe keine Sitzverlegung stattgefunden, oder als habe die SE oder
SCE ihren steuerlichen Sitz nicht aufgegeben.

(3) Darf die SE bzw. die SCE nach dem Recht des Mitgliedstaats, aus dem der
Sitz verlegt wurde, neue Abschreibungen oder spätere Wertsteigerungen oder Wert-
minderungen des in jenem Mitgliedstaat verbleibenden Aktiv- und Passivvermögens
abweichend von Absatz 2 berechnen, so findet Absatz 1 keine Anwendung auf das
Vermögen, für das die Gesellschaft von diesem Recht Gebrauch macht.

Art. 13 [Rückstellungen bei Sitzverlegung]

(1) Wenn
a) eine SE oder SCE ihren Sitz von einem Mitgliedstaat in einen anderen verlegt

oder
b) eine SE oder SCE, die in einem Mitgliedstat ansässig ist, infolge der Verlegung

ihres Sitzes von diesem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat ihren Steuer-
sitz in diesem Mitgliedstaat aufgibt und in einem anderen Mitgliedstaat ansässig
wird,

treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
Rückstellungen und Rücklagen, die von der SE oder SCE vor der Verlegung des
Sitzes ordnungsgemäß gebildet wurden und ganz oder teilweise steuerbefreit sind
sowie nicht aus Betriebsstätten im Ausland stammen, von einer Betriebsstätte der
SE oder SCE im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, von dem der Sitz verlegt wurde,
mit der gleichen Steuerbefreiung übernommen werden können.

(2) Insofern als eine Gesellschaft, die ihren Sitz innerhalb des Hoheitsgebietes
eines Mitgliedstaats verlegt, das Recht hätte, steuerlich noch nicht berücksichtigte
Verluste vor- oder rückzutragen, gestattet der betreffende Mitgliedstaat auch der in
seinem Hoheitsgebiet gelegenen Betriebsstätte der SE oder SCE, die ihren Sitz
verlegt, die Übernahme der steuerlich noch nicht berücksichtigten Verluste der SE
bzw. der SCE, vorausgesetzt, die Vor- oder Rückübertragung der Verluste wäre für
ein Unternehmen, das weiterhin seinen Sitz oder seinen steuerlichen Sitz in diesem
Mitgliedstaat hat, zu vergleichbaren Bedingungen möglich gewesen.

Art. 14 [Gesellschafterbesteuerung bei Sitzverlegung]

(1) Die Verlegung des Sitzes einer SE bzw. einer SCE darf für sich allein keine
Besteuerung des Veräußerungsgewinns der Gesellschafter auslösen.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hindert die Mitgliedstaaten nicht, den Gewinn
aus einer späteren Veräußerung der Anteile am Gesellschaftskapital der ihren Sitz
verlegenden SE bzw. SCE zu besteuern.

Kapitel VI. Schlussbestimmungen

Art. 15 [Anwendungsvorbehalte]

(1) Ein Mitgliedstaat kann die Anwendung der Artikel 4 bis 14 ganz oder teilweise
versagen oder rückgängig machen, wenn einer der in Artikel 1 genannten Vorgänge
a) als hauptsächlichen Beweggrund oder als einen der hauptsächlichen Beweg-

gründe die Steuerhinterziehung oder -umgehung hat; vom Vorliegen eines sol-
chen Beweggrundes kann ausgegangen werden, wenn der Vorgang nicht auf
vernünftigen wirtschaftlichen Gründen – insbesondere der Umstrukturierung
oder der Rationalisierung der beteiligten Gesellschaften – beruht;
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b) dazu führt, dass eine an dem Vorgang beteiligte Gesellschaft oder eine an dem
Vorgang nicht beteiligte Gesellschaft die Voraussetzungen für die bis zu dem
Vorgang bestehende Vertretung der Arbeitnehmer in den Organen der Gesell-
schaft nicht mehr erfüllt.

(2) Absatz 1 Buchstabe b ist so lange und so weit anwendbar, wie auf die von
dieser Richtlinie erfassten Gesellschaften keine Vorschriften des Gemeinschaftsrechts
anwendbar sind, die gleichwertige Bestimmungen über die Vertretung der Arbeit-
nehmer in den Gesellschaftsorganen enthalten.

Art. 16 [Bericht der Mitgliedstaaten]

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten inner-
staatlichen Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Art. 17 [Aufhebung der Richtlinie 90/434/EWG; Bezugnahmen]

Die Richtlinie 90/434/EWG, in der Fassung der in Anhang II Teil A aufgeführten
Rechtsakte, wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der
in Anhang II Teil B genannten Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht
und für die Anwendung aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in
Anhang III zu lesen.

Art. 18 [Inkrafttreten]

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung7 im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Art. 19 [Adressaten]

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

7 Veröffentlicht am 25.11.2009.

142

26-02-24 15:42:53 2. AK Schmitt/Hörtnagl, UmwG, 10. Auflage (Fr. Deuringer)
SCHMIT 0001 Schmitt_Hoertnagl_Stratz_UmwG_10A_druck.xml



Anhang I RL 2009/133/EGFusionsrichtlinie

Anhang I.1 [Gesellschaftsarten; Steuerarten]

Teil A. Liste der Gesellschaften im Sinne von Artikel 3
Buchstabe a

a) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und der Richtlinie 2001/86/
EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen
Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer8 gegründeten
Gesellschaften (SE) sowie die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 und
der Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des
Statuts der Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der
Arbeitnehmer9 gegründeten Genossenschaften (SCE);

b) die Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung „société anonyme“/
„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commandit-
aire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/
„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative
à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve ven-
nootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„ven-
nootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone
commanditaire vennootschap“, öffentliche Unternehmen, die eine der genann-
ten Rechtsformen angenommen haben und andere nach belgischem Recht
gegründete Gesellschaften, die der belgischen Körperschaftsteuer unterliegen;

c) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung: „събирателното
дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с огра-
ничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното
дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“ und
„държавни предприятия“, die nach bulgarischem Recht gegründet wurden
und gewerbliche Tätigkeiten ausüben;

d) die Gesellschaften tschechischen Rechts mit der Bezeichnung „akciová společ-
nost“ und „společnost s ručením omezeným“;

e) die Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung „aktieselskab“ und
„anpartsselskab“; weitere nach dem Körperschaftsteuergesetz steuerpflichtige
Unternehmen, soweit ihr steuerbarer Gewinn nach den allgemeinen steuer-
rechtlichen Bestimmungen für „aktieselskaber“ ermittelt und besteuert wird;

f) die Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung „Aktiengesellschaft“,
„Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“,
„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts“ und andere nach deutschem Recht gegründete Gesellschaften,
die der deutschen Körperschaftsteuer unterliegen;

g) die Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung „täisühing“, „usaldu-
sühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“ und „tulundusühistu“;

h) nach irischem Recht gegründete oder eingetragene Gesellschaften, gemäß dem
Industrial and Provident Societies Act eingetragene Körperschaften, gemäß den
Building Societies ACTS gegründete „building societies“ und „trustee savings
banks“ im Sinne des Trustee Savings Banks Act von 1989;

1 Anh. I geänd. mWv 1.7.2013 durch RL 2013/13/EU v. 13.5.2013 (ABl. 2013 L 141, 30).
8 [Amtl. Anm.:] ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 22.
9 [Amtl. Anm.:] ABl. L 207 vom 18.8.2003, S. 25.
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RL 2009/133/EG Anhang I Fusionsrichtlinie

i) die Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung „ανþνυμη εται-
ρεßα“ und „εταιρεßα περιïρισμÝνησĐ ευθýνησĐ (Ε.Π.Ε.)“;

j) die Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung „sociedad anónima“,
„sociedad comanditaria por acciones“ und „sociedad de responsabilidad limi-
tada“ sowie die öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Tätigkeit unter
das Privatrecht fällt;

k) die Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung „société ano-
nyme“, „société en commandite par actions“ und „société à responsabilité limi-
tée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „cais-
ses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, die automatisch der
Körperschaftsteuer unterliegen, „coopératives“, „unions de coopératives“, die
öffentlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -unternehmen und andere
nach französischem Recht gegründete Gesellschaften, die der französischen
Körperschaftsteuer unterliegen;

ka) die Gesellschaften kroatischen Rechts mit der Bezeichnung „dioničko društvo“
oder „društvo s ograničenom odgovornošću“ und andere nach kroatischem
Recht gegründete Gesellschaften, die der kroatischen Gewinnsteuer unterlie-
gen;

l) die Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung „società per
azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“,
„società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ sowie öffentliche und
private Körperschaften, deren Tätigkeit ganz oder überwiegend handelsgewerb-
licher Art ist;

m) die nach zyprischem Recht gegründeten Gesellschaften: „εταιρεßεσĐ“ gemäß
der Begriffsbestimmung in den Einkommensteuergesetzen;

n) die Gesellschaften lettischen Rechts mit der Bezeichnung „akciju sabiedrība“
und „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o) die nach litauischem Recht gegründeten Gesellschaften;
p) die Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung „société ano-

nyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“,
„société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société ano-
nyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargnepension“,
„entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des com-
munes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public“ sowie andere nach luxemburgischem Recht
gegründete Gesellschaften, die der luxemburgischen Körperschaftsteuer unter-
liegen;

q) die Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Bezeichnung „közkereseti társa-
ság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvé-
nytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“ und „szövetkezet“;

r) die Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Bezeichnung „Kumpaniji ta’
Responsabilita Limitata“ und „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom
maqsum f ’azzjonijiet“;

s) die Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung „naamloze
vennnootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“,
„open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborg-
maatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve
grondslag“ und „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of
kredietinstelling optreedt“ sowie andere nach niederländischem Recht gegrün-
dete Gesellschaften, die der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen;

t) die Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung „Aktiengesell-
schaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ und „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaft“;
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Anhang I RL 2009/133/EGFusionsrichtlinie

u) die Gesellschaften polnischen Rechts mit der Bezeichnung „spółka akcyjna“
und „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v) die nach portugiesischem Recht gegründeten Handelsgesellschaften und zivil-
rechtlichen Handelsgesellschaften sowie andere nach portugiesischem Recht
gegründete juristische Personen, die Industrie- oder Handelsunternehmen sind;

w) Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung: „societăți pe acțiuni“,
„societăți în comandită pe acțiuni“ und „societăți cu răspundere limitată“;

x) die Gesellschaften slowenischen Rechts mit der Bezeichnung „delniška družba“,
„komanditna družba“ und „družba z omejeno odgovornostjo“;

y) die Gesellschaften slowakischen Rechts mit der Bezeichnung „akciová spoloč-
nosť“ „spoločnosť s ručením obmedzeným“ und „komanditná spoločnosť“;

z) die Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung „osakeyhtiö“/„aktie-
bolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ und „vakuutu-
syhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa) die Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung „aktiebolag“,
„bankaktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „spar-
banker“ und „ömsesidiga försäkringsbolag“;

ab) die nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründeten Gesellschaften.

Teil B. Liste der Steuern im Sinne von Artikel 3 Buchstabe c

– vennootschapsbelasting/impôt des sociétés in Belgien,
– корпоративен данък in Bulgarien,
– daň z příjmů právnických osob in der Tschechischen Republik,
– selskabsskat in Dänemark,
– Körperschaftsteuer in Deutschland,
– tulumaks in Estland,
– corporation tax in Irland,
– Đüρïς εισïδÞματïς νïμικþν πïσþπων κερδïκïπικïý ÷αρακτÞρα in Grie-

chenland,
– impuesto sobre sociedades in Spanien,
– impôt sur les sociétés in Frankreich,
– porez na dobit in Kroatien,
– imposta sul reddito delle società in Italien,
– Đüρïς εισïδÞματïς in Zypern,
– uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettland,
– pelno mokestis in Litauen,
– impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg,
– társasági adó in Ungarn,
– taxxa fuq l-income in Malta,
– vennootschapsbelasting in den Niederlanden,
– Körperschaftsteuer in Österreich,
– podatek dochodowy od osób prawnych in Polen,
– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portugal,
– impozit pe profit in Rumänien,
– davek od dobička pravnih oseb in Slowenien,
– daň z príjmov právnických osôb in der Slowakei,
– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finnland,
– statlig inkomstskatt in Schweden,
– corporation tax im Vereinigten Königreich.
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Anhang II. [Aufhebungen; Fristen]

Teil A. Aufgehobene Richtlinie mit Liste ihrer nachfolgenden
Änderungen (gemäß Artikel 17)

Richtlinie 90/434/EWG des Rates
(ABl. L 225 vom 20.8.1990, S. 1).

Beitrittsakte von 1994 Anhang I Nr. XI.B.I.2
(ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 196).
Beitrittsakte von 2003 Anhang II Nr. 9.7
(ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 559).
Richtlinie 2005/19/EG des Rates
(ABl. L 58 vom 4.3.2005, S. 19).
Richtlinie 2006/98/EG des Rates nur Nummer 6 des
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 129). Anhangs

Teil B. Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht und
für die Anwendung (gemäß Artikel 17)

Richtlinie Umsetzungsfrist Datum der Anwendung
90/434/EWG 1. Januar 1992 1. Januar 199310

2005/19/EG 1. Januar 200611 –
1. Januar 200712

2006/98/EG 1. Januar 2007 –

10 [Amtl. Anm.:] Betrifft ausschließlich die Portugiesische Republik.
11 [Amtl. Anm.:] Bezüglich der in Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie genannten Bestimmun-

gen.
12 [Amtl. Anm.:] Bezüglich der in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie genannten Bestimmun-

gen.
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